Absender:
[Name]
[Adresse]
An:
[Name]
[Adresse]
[Ort], am 13.02.2025

Betrifft: Ergebnis Umlaufbeschluss – Selbstverwaltung WEG [Adresse der Liegenschaft]

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir bringen Ihnen das Ergebnis des Umlaufbeschlusses zum Wechsel der Hausverwaltung zur Kenntnis. Der Beschluss hatte zusammengefasst folgenden Inhalt zum Gegenstand: 
Punkt 1 ist optional und kann gelöscht werden, wenn zuvor nicht fremdverwaltet wurde.
1.	Die Kündigung der bestehenden Hausverwaltung [Firma] zum [Datum]. 
2.	Die Selbstverwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft ab [Datum].
3.	[weitere Beschlussgegenstände]

Die Eigentümergemeinschaft der Liegenschaft KG [12345 Musterstadt] EZ [123], [Straße Hausnummer, PLZ, Ort], hat wie folgt abgestimmt:
Dafür: [Prozentsatz] %
Dagegen: [Prozentsatz] %
Enthaltungen: [Prozentsatz] %
Der Beschluss wurde angenommen / nicht angenommen.

Der Hausaushang erfolgt am: [Datum]

Rechtsbelehrung: 
Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft sind jedem Wohnungseigentümer sowohl durch Anschlag an einer für alle Wohnungseigentümer deutlich sichtbaren Stelle im Haus als auch durch Übersendung schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Der Beschluss kann beim zuständigen Bezirksgericht angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Tag des Beschlussaushangs im Haus. Die Anfechtungsfrist (wegen formaler Mängel, Gesetzwidrigkeit oder Fehlen der Mehrheit) beträgt 1 Monat. Bei über § 28 WEG hinausgehenden Veränderungen an allgemeinen Teilen der Liegenschaft (zB nützliche Verbesserungen) entscheidet die Mehrheit der Wohnungseigentümer. Jeder der Überstimmten kann die gerichtliche Aufhebung des Mehrheitsbeschlusses beantragen; der Antrag ist gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu richten. Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Ist die Verständigung des Wohnungseigentümers von der Beschlussfassung unterblieben, beträgt sie 6 Monate. 
 
Mit freundlichen Grüßen
[Name]

